
tungen und Regelungen ist der der-
zeitige Zustand einer mangelhaften
Vorbereitung der Gefangenen auf
die Freiheit zu beenden. 

Überleitung und Nachbetreuung
sind in ihrer Bedeutung durch ge-
setzliche Regelungen hervorzuhe-
ben, die auf ein enges Zusammen-
wirken zwischen Justizbehörde und
den mit Entlassungs- und Bewäh-
rungshilfe befassten Behörden und
freien Trägern hinwirken. Zu vermei-
den sind dagegen Fehlentwicklun-

gen, die daraus resultieren, dass der
Strafvollzug weitgehend „dicht“
macht, sodann viele Gefangene völ-
lig unvorbereitet entlässt und die
Einrichtungen der Entlassenenhilfe
als Feigenblatt vor dieser Blöße miss-
braucht. Eine solche Politik ist zum
Scheitern verurteilt. Sie erhöht die
Unsicherheit in der Stadt. 

Bei der Formulierung von Rechts-
behelfen ist zu vermeiden, dass die
Spannung zwischen dem Verfas-
sungsgebot eines effektiven Rechts-

schutzes und dem Bestreben nach
geringem Verwaltungsaufwand zu
Lasten wirksamer Rechte für Gefan-
gene aufgelöst wird.

Dr. Gerhard Rehn, 1984–1994 ist So-
ziologe und hat praktische Erfahrung
als ehemaliger Leiter der Sozialthera-
peutischen Anstalt Altengamme und bis
2000 als Leiter der Abteilung Vollzugs-
gestaltung in der Hamburger Justiz-
behörde.

Eine kurze, aber deutliche Pres-
semitteilung des Bundesverfas-
sungsgerichts findet sich unter fol-
gender URL: 00000000000000000
http://www.bundesverfassungsge-
richt.de/pressemitteilungen/bvg06-
100.html

Auf der Pressemitteilung gibt’s
einen Hyperlink zur vollständi-
gen, lesenswerten Entscheidung
an die bayerischen Adressaten.

124 4/2006 – NEUE KRIMINALPOLITIK

MAGAZIN

Licht in der dunklen
Seite der Macht
Interdisziplinäre Tagung zur
„Kriminalität der Mächtigen“ 

Michael Jasch

Der Titel eine Herausforderung,
das Programm ein Mosaik: So
können die Stichworte zur

Umschreibung der Bielefelder Fach-
tagung lauten, die von einer inter-
disziplinären Gruppe von Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaft-
lern1 organisiert wurde. Unter dem
Titel „Kriminalität der Mächtigen“
betrieben dort Juristen, Historiker,
Psychologen, Sozial- und Politikwis-
senschaftler einen Austausch ihrer
Perspektiven auf die Kriminalität
und Kriminalisierung von Indivi-
duen und Kollektiven, die über her-
ausgehobene Machtpositionen in
den Bereichen Staat, Politik und
Wirtschaft verfügen und versuchten
damit, einem alten kriminologi-
schen Begriff neues, zeitgemäßes Le-
ben einzuhauchen. 

Drei Jahrzehnte nachdem Frank
Pearce das Augenmerk der Krimino-
logie auf die „Crimes of the Power-
ful“ (Pearce 1976) lenkte und seine
kritischen Kollegen in Deutschland
die „Kriminalität der Mächtigen“
zum Forschungsthema machten
(vgl.: Pfeiffer /Scheerer 1979; Karstedt
/Siewert 1976) lieferte dieses Schlag-
wort den Titel für die dreitägige
Konferenz, zu der fast 100 Teilneh-

mer gekommen waren. Das Aufgrei-
fen eines in die Jahre gekommenen
Begriffes war schon etwas verwun-
derlich, wenn nicht sogar provo-
kant, zumal das vielfach als zu un-
scharf kritisierte Denkkonzept von
der „Kriminalität der Mächtigen“
nach seiner Entstehung in den
1970er Jahren verhältnismäßig
schnell wieder in einen kriminolo-
gischen Dornröschenschlaf gefallen
war ohne zunächst zu nachhaltigen
Veränderungen im wissenschaft-
lichen Alltagsgeschäft oder gar in
der Kriminalpolitik geführt zu ha-
ben. 

Und doch hat sich die Rechts-
wirklichkeit – eher schleichend und
stückweise – seither deutlich ver-
ändert: Heute hat es zumindest den
Anschein, dass die Repräsentanten
von Staat, Politik und Wirtschafts-
unternehmen ihre faktische Immu-
nität gegen eine Strafverfolgung ver-
loren haben. In der jüngeren Ge-
schichte der Bundesrepublik
markierten bereits die Strafermitt-
lungen gegen Manager des Flick-
Konzerns sowie frühere Bundes-
minister in den 1980er Jahren den
Beginn einer strafjuristischen
Durchdringung des politisch-öko-

nomischen Machtapparates. Im
ökonomischen Bereich legen spek-
takuläre Verfahren (Mannesmann,
Enron, FlowTex oder Haffa) Zeugnis
darüber ab. Und auf internationaler
Ebene scheinen seit der – wenn
auch bis heute recht ergebnislosen –
Strafverfolgung des chilenischen
Ex-Diktators Pinochet, den Tribuna-
len anlässlich der Genozide in Ru-
anda und der Kriegsverbrechen in
Bosnien und Serbien oder (trotz
aller berechtigen Zweifel an der
Rechtsstaatlichkeit des Verfahrens)
dem Prozess gegen Saddam Hussein
die Zeiten vorbei zu sein, in denen
die Regierenden sich außerhalb des
nationalen oder internationalen
Rechts stellen konnten, ohne Kon-
sequenzen fürchten zu müssen. Die-
se rechtstatsächlichen Veränderun-
gen machten eine neue Beschäfti-
gung mit dem Thema „Kriminalität
der Mächtigen“ überfällig. Denn
diese Entwicklung wirft eine Reihe
grundlegender Fragen in neuem
Licht auf, die teilweise schon in den
1970er Jahren virulent waren. Han-
delt es sich bei den genannten Straf-
rechtsentwicklungen wirklich um
Symptome für eine globale Ver-
rechtlichung der Politik jenseits ei-
ner „Siegerjustiz“, oder sind sie nur
neue Formen politischer Herr-
schaft? Werden die Mächtigen in
Wirtschaftskonzernen intensiver als
früher kontrolliert – oder handelt es
sich bei den Managern auf der An-
klagebank mehr oder weniger um
„Bauernopfer“? Und welche Rolle
spielt die Wissenschaft, speziell die
Kriminologie bei der Ausleuchtung
dieser dunklen Seiten der Macht?
Verwunderlich vor allem: Wie
kommt es zu der bis heute auffälli-
gen Nichtbefassung der Kriminolo-

gie mit diesen Kriminalitätsformen,
obgleich doch gerade diese weitge-
hende Ignoranz schon vor 30 Jah-
ren in den Mittelpunkt des Diskur-
ses gestellt wurde? 

Wenn sich ein „Syndrom wohl-
wollender Vernachlässigung“ der
Rechtsbrüche privilegierter Posi-
tionsinhaber nicht nur durch die
Strafverfolgungsbehörden, sondern
auch durch die Wissenschaft (Pfeif-
fer/Scheerer 1979, S. 89) über einen
so langen Zeitraum etabliert hat,
dann spricht einiges dafür, dass die
Fragen falsch gestellt, die Kategorien
suboptimal gebildet worden sind.
So mag gerade die aus einer primär
herrschaftskritischen Grundorien-
tierung geborene Fokussierung auf
das Fehlverhalten bestimmter Eliten
dazu geführt haben, dass die struk-
turellen Zusammenhänge und Wir-
kungsmechanismen zwischen
Macht und Kriminalität empirisch
kaum erhellt und theoretisch nur
wenig aufgearbeitet worden sind. 

Macht Macht kriminell ? 

Susanne Karstedt (Keele) lieferte hier
einen wichtigen und weiterführen-
den Ansatz, indem sie für eine stär-
kere Fokussierung auf die „krimino-
genen Folgen von Macht“ anstelle
einer Konzentration auf gesetzwid-
rige Handlungen einzelner, wenn
auch mächtiger Akteure plädierte.
Die auf der Makroebene angesiedel-
ten Formen von Devianz könnten,
so Karstedt, nur verstanden werden,
wenn sie innerhalb ihrer jeweiligen
Kontexte und damit eingedenk der
gegenwärtigen Veränderungen von
globalen, staatlichen oder wirt-

https://doi.org/10.5771/0934-9200-2006-4-124 - Generiert durch IP 216.73.216.173, am 23.06.2026, 17:21:46. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0934-9200-2006-4-124


schaftlichen Machtverhältnissen
analysiert werden. Aus psychoanaly-
tischer Perspektive näherte sich da-
gegen Lorenz Böllinger (Bremen) der
Thematik an und schlug vor, den so-
zialwissenschaftlichen Gegenstand
Kriminalität in einer stärker prozess-
haften Weise als bislang üblich zu
analysieren. Neben die Interaktion
gesellschaftlicher Bedingungen und
den Prozess ihrer gesellschaftlicher
Wahrnehmung trete stets „das indi-
viduelle und kollektive Unbewus-
ste“, welches seinerseits ein soziales
Konstrukt sei. Aus dieser Perspektive
sei auch „Macht“ ein gesellschaftlich
hergestelltes und wahrgenommenes
Konstrukt, das sich in interaktiv ent-
wickelten Herrschaftsverhältnissen
ebenso wie in zwischenmensch-
lichen und innerpsychischen Kon-
flikten manifestiert. Macht sei als ein
auf sozialen Konflikten beruhendes
Konstrukt die soziale Deutungsform
für das, was auf individuellem Ni-
veau als konflikthaftes Triebschicksal
konstruiert wird. 

Ausgehend von einem system-
theoretischen Ansatz führte Klaus
Boers (Münster) anhand empirischer
Fallanalysen von Delinquenz im
Zuge der Privatisierung von DDR-Fir-
men vor, wie begrenzt die Steue-
rungskraft des Strafrechts in diesem
Segment von Machtausübung ist.
Die Vorstellung von einer Steuerung
des Wirtschaftssystems und seiner
Unternehmen durch strafrechtliche
Normen habe sich als weitgehend il-
lusionär erwiesen. Vielmehr könne
eine strafrechtliche Einwirkung nur
als Regulierung, als ein Prozess des
Aufeinanderzugehens von zwei
grundsätzlich unterschiedlichen Sys-
temen begriffen werden, was für die
autoritäre Grundkonzeption des
Strafrechts ein ungewohnter Vor-
gang und eine nur schwer zu leisten-
de Aufgabe sei. Eher noch sei es das
Strafverfahrensrecht, dem eine zen-
trale Funktion bei der öffentlichen
Skandalisierung strafrechtlich rele-
vanten Verhaltens zukomme. Gera-
de im Strafprozess aber zeige sich
auch der Einfluss ökonomischer
Macht, etwa anhand der Verteidi-
gungsressourcen, zu denen privile-
gierte Angeklagte Zugang besitzen,
während die personelle Ausstattung
der Strafverfolger oft verhältnismä-
ßig dürftig bleibe. Mit den struktu-
rellen Bedingungen von verein-
igungsbedingter Wirtschaftskrimi-
nalität beschäftigte sich ein weiteres

Referat von Kari-Maria Karliczek
(Münster). In einer der sechs Arbeits-
gruppen2 zeigte Arno Pilgram (Wien)
auf der Grundlage einer Medienana-
lyse auf, wie schnell das Thema Wirt-
schaftskriminalität durch traditio-
nellere Kriminalitätsdiskurse aus der
Öffentlichkeit verdrängt werden
kann.

Ausgehend von der Veröffentli-
chung des US-amerikanischen Sozio-
logen Charles Tilly unter dem provo-
zierenden Titel „War Making and
State Making as Organized Crime“
(Tilly 1985) unternahm der Histori-
ker Wolfgang Reinhard (Freiburg) ei-
nen sehr instruktiven Streifzug
durch die Weltgeschichte mit ihren
mächtigen Kriminellen. Die Betrach-
tung politischer Prozesse von der Er-
richtung italienischer Stadtrepubli-
ken des Spätmittelalters über die
Papstwahlen in der Vormoderne bis
zum Umgang mit dem irakischen
Ex-Diktator Hussein führte Reinhard
zu dem Schluss: „Macht bringt an-
scheinend fast automatisch eine ge-
wisse Kriminalität mit sich.“ Heute
allerdings, meinte der Historiker, sei
eine Analyse der Kriminalität Mäch-
tiger schon angesichts der kaum
noch entwirrbaren Strukturen sehr
schwierig: „Wer heutzutage Mächti-
ge sucht, wird bei Politik und Wirt-
schaft im Kreis herumgeschickt. Das
Wesen der Macht scheint inzwi-
schen darin zu bestehen, dass sie
sich nicht mehr lokalisieren lässt, so
dass keine persönlich verantwort-
lichen Mächtigen mehr dingfest ge-
macht werden können.“ Künftig, so
meinte Reinhard, müsse die Wissen-
schaft vor allem zwei Fragen im
Auge behalten: Erstens wie weit die
gegenwärtig zu beobachtende Krimi-
nalität von Mächtigen auf den Ver-
such hinauslaufen könnte, sich im
Zuge des relativen Niedergangs der
Staatsgewalt Privilegien und Ge-
winne zu sichern, solange sie noch
die Möglichkeit dazu haben. Zwei-
tens das ambivalente Verhältnis zwi-
schen dieser Kriminalität der Mäch-
tigen und einer zu allen Zeiten an-
zutreffenden „Kriminalität der
Ohnmächtigen“, die vom anarchis-
tischen Attentat bis zur alltäglichen
Schwarzarbeit und Steuerhinterzie-
hung reiche. 

Mit Rechtsverletzungen durch
staatliche Repräsentanten und Ver-
treter als einem speziellen Teil der
Devianz Mächtiger beschäftigte sich

Cornelius Prittwitz (Frankfurt a.M.).
Im Mittelpunkt seines Beitrages
standen Möglichkeiten für eine be-
griffliche Präzisierung von „Regie-
rungskriminalität“, die für ihn im
Zentrum der Kriminalität der Mäch-
tigen steht, durch den zumeist sehr
hohen Grad von Verantwortungsdif-
fusion für die Kriminologie und das
Strafrecht aber schwer fassbar sei
(ausführlich dazu Prittwitz, in diesem
Heft). Auf die quasi gegenüber lie-
gende Seite der Staatsmacht richtete
sich der Blick von Sebastian Scheerer
(Hamburg): Er analysierte den mo-
dernen Terrorismus, die „Anti-Regie-
rungskriminalität“ als eine Form der
Kriminalität Mächtiger und machte
dabei deutlich, wie wichtig die Aus-
differenzierung des Machtbegriffes
und -verständnisses für weiterfüh-
rende Analysen der Kategorie „Kri-
minalität der Mächtigen“ ist. Terro-
rismus, konstatierte Scheerer, entfalte
konkrete Macht gegenüber seinen
individuellen Opfern, nicht jedoch
gegenüber dem Staat, der das eigent-
liche Ziel des (politischen) Terro-
rismus darstellt. 

Wie sehr der Terminus „Krimina-
lität der Mächtigen“ oft Gefahr läuft,
durch eine inhaltlich extensive Aus-
legung zu einer kaum noch opera-
blen Kategorie zu werden, zeigte sich
daran, dass eine der Arbeitsgruppen
der Tagung überschrieben war mit
„Männer- und Elterngewalt als Kri-
minalität der Mächtigen“. In dieser
Sektion beschrieben Daniela Klimke
und Rüdiger Lautmann die im Bereich
der Sexualdelinquenz seit den
1990er Jahren feststellbare „neue Pu-
nitivität“ des Strafgesetzgebers, die
von populistischen Statements aus
der Politik und einer medialen Skan-
dalisierungsstrategie flankiert werde.
Die ständigen Forderungen nach ei-
ner Aufrüstung der exekutiven Orga-
ne mit dem Ziel, die rechtlichen und
technischen Zugriffsmöglichkeiten
zu erweitern, und der Ruf nach här-
teren Strafen gegen die Täter sollen
nach ihrer Ansicht vor allem die Re-
gierungsfähigkeit eines Staates de-
monstrieren, der heute selbst unter
Anklage steht. Im Windschatten die-
ser Pönalisierungen wachse, mein-
ten Klimke und Lautmann mit Refe-
renz zu einer von Günter Jakobs aus-
gelösten Debatte, zugleich ein
spezielles „Feindstrafrecht“ heran. In
der selben Arbeitsgruppe befasste
sich Michael Meuser (Duisburg) mit
den Gewalthandlungen zwischen

Männern. Der Soziologe verwies dar-
auf, dass sich das soziale Konstrukt
„Männlichkeit“ in vielfältigen „ern-
sten Spielen des Wettbewerbs“ aus-
bilde. Solange diese Spiele die Basis
der Herstellung und die Form der
Darstellung von Männlichkeit in un-
serer Kultur bleiben, solange werde
reziproke Gewalt unter Männern
zwar nicht unbedingt gutgeheißen,
aber doch mit einer Mischung aus
Ablehnung und Anerkennung be-
trachtet, weil diese Gewalt sich in
die Strukturen der Konstitution von
Männlichkeit einfügt. Einem ähn-
lichen Ansatz folgend erörterte Carol
Hagemann-White (Osnabrück) die
Defizite einer Betrachtung interper-
sonaler Gewaltakte, die stets nur den
Dichotomien Macht/Ohnmacht be-
ziehungsweise Täter/Opfer folgt. 

Gleich zwei Arbeitsgruppen der
Tagung waren der Rechtswirklich-
keit der Kriminalität von Mächtigen
gewidmet. Zwei Vorträge rekurrier-
ten auf rechtstatsächliche Erfahrun-
gen in der Vergangenheit: So be-
schäftigte sich Frank Bajohr (Ham-
burg) mit Korruption während des
Nationalsozialismus in Deutschland.
Er zeigte auf, dass diese einerseits für
die Kriminalität Mächtiger stand, die
vor Strafverfolgung schon wegen des
Fehlens einer wirksamen Kontrolle
von Macht geschützt waren, ande-
rerseits die Korruption ein der NS-
Herrschaft inhärentes Element war,
an dem zahlreiche Deutsche – und
nicht nur wenige Mächtige – partizi-
pierten. Falco Werkentin (Berlin) illus-
trierte anhand von Einzelfällen aus
der Geschichte der DDR eindrucks-
voll, wie jener Staatsapparat einen
„halbierten“ Rechtsstaates und zu-
gleich einen die Gesetze missachten-
den Terrorstaat geschaffen hatte und
ordnete seine Analyse in den von
Ernst Fraenkel geprägten Begriff des
„Doppelstaates“ ein.

Mit Polizeikriminalität beschäf-
tigte sich Werner Lehne (Hamburg),
der sich kritisch bis pessimistisch
über den Sinn und die Effektivität
von strafrechtlichen Bewältigungs-
versuchen für dieses Phänomen äu-
ßerte. Für polizeiliches Fehlverhal-
ten, aber auch für Rechtsverletzun-
gen durch andere Inhaber staatlicher
Macht sei Kriminalisierung nur eine
unter vielen Optionen. Auch die
wissenschaftliche Beschäftigung mit
diesen Problemen sollte sich stärker
vom Strafrecht lösen, meinte Lehne,
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der für eine sich vom juristischen
Verbrechensbegriff emanzipierende
„Konfliktkriminologie“ plädierte. Su-
sanne Krasmann und Jan Wehrheim
(Hamburg/Oldenburg) nahmen die
jüngsten Debatten über die Anwen-
dung von Folter für Zwecke der Ge-
fahrenabwehr zum Anlass dafür,
eine performanztheoretische Per-
spektive auf die Konstruktion des
Rechtsstaatsbegriffes vorzuschlagen.
So zeigten etwa die Gedanken an
eine so genannte „Rettungsfolter“,
wie Rechtsstaatlichkeit sich heute
weniger über das Recht als vielmehr
immer stärker über das verheißungs-
volle Ideal der „Sicherheit“ definiert
und verändert. Methodisch bedeute
dies, nicht zuerst nach dem Sollwert
von Gesellschaft und Rechtsstaat-
lichkeit zu fragen, sondern die nor-
mative Fragestellung selbst zum
Gegenstand der Betrachtung zu ma-
chen. Die Analyse würde dann nicht
auf die Legitimität von Folter und
die Vernunft der Argumente fokus-
siert sein, sondern die Frage beto-
nen, inwiefern „Rettungsfolter“ sich
in eine neue Rationalität des Regie-
rens unter den gegebenen Herr-
schaftsverhältnissen einfügt. 

Angesichts der Aktualität der The-
matik nicht überraschend widmeten
sich drei Referenten aus unterschied-
lichen Blickwinkeln dem Völkerstraf-
recht. Verena Haan (Berlin) erläuterte
anhand eines vor dem Jugoslawien-
Tribunal geführten Strafprozesses
exemplarisch die rechtsdogmati-
schen und verfahrensrechtlichen
Schwierigkeiten bei der Zuschrei-
bung von Verantwortlichkeit für
konkrete Menschenrechtsverletzun-
gen. Diese Schwierigkeiten sind nach
ihrer Ansicht jedoch auf rechtsstaat-
liche Weise überwindbar und verhin-
dern nicht grundsätzlich die Arbeit
einer Strafgerichtsbarkeit in derarti-
gen Fällen. Christine Graebsch und
Sven Burkhardt (Bremen) diskutierten
anhand zahlreicher Einzelbeispiele
die Strafzwecke internationaler Straf-
tribunale und loteten die Chancen
für deren Erreichbarkeit aus. 

Keine Alternative zum Straf-
recht ? 

Der Jurist Frank Neubacher (Jena)
begründete die Arbeit des Internatio-
nalen Strafgerichtshofes mit krimi-
nologischen und strafrechtlichen Er-
wägungen. Neben der Generalprä-

vention sah Neubacher die wichtig-
sten Funktionen des Strafgerichtsho-
fes in einer Solidarisierung mit den
Opfern und der Dokumentation his-
torischer Fakten in Fällen von Men-
schenrechtsverletzungen. Wahr-
heitskommissionen, wie sie in Süd-
afrika zur Aufarbeitung der
Vergangenheit genutzt wurden, kön-
nen seiner Ansicht nach diese Funk-
tionen nur begrenzt erfüllen. Zu-
gleich mahnte er, in der internatio-
nalen Strafrechtspflege künftig die
Unterschiede zwischen den Kateg-
orien Unrecht und Schuld als kumu-
lative Voraussetzungen einer Straf-
barkeit nicht zu verwischen. Ähn-
lich wie Neubacher äußerte sich auch
Ruth Stanley (Berlin), die über die ge-
sellschaftliche Aufarbeitung der Dik-
tatur in Argentinien berichtete, eher
pessimistisch über die Effektivität
von Wahrheitskommissionen allei-
ne. Nach ihrer Auffassung ist es die
strafrechtliche Verurteilung, die
unterstreicht, dass Menschenrechts-
verletzungen nach den verbind-
lichen Regeln der Gesellschaft als
unentschuldbar angesehen werden.
Kritisch setzte sich Gaby Temme (Bre-
men) mit dem Konzept der Restora-
tive Justice auseinander und fragte,
in wie weit in Deutschland Instru-
mente der Restorative Justice nicht
als echte Alternative genutzt, son-
dern vielmehr nur im Sinne der al-
ten Strafrechtstheorien benutzt und
damit sinnentleert werden.

Helge Peters (Oldenburg) erinnerte
daran, dass Kriminalisierung auch
heute noch primär ein Vorgang der
Unterdrückung unterer sozialer
Schichten und des Herrschaftserhalts
ist. Die herkömmliche Kriminologie
der Kriminalität der Mächtigen wer-
de von einem „voreiligen Gerechtig-
keitssinn“ getrieben, der die Mög-
lichkeiten sozialwissenschaftlichen
Denkens nicht hinreichend nutze,
meinte Peters, der sich für eine Ab-
kehr von der stark normativen
Orientierung der kriminologischen
Forschung stark machte. Schließlich
unternahm Henner Hess (Frankfurt
a.M.) einen ausgiebigen Streifzug
durch die Geschichte der kritischen
Kriminologie und erinnerte an sei-
nen Vorschlag einer Ersetzung des
Arbeitsbegriffes „Kriminalität der
Mächtigen“ durch die – das Gemein-
te präziser beschreibende – Kategorie
des „repressiven Verbrechens“ . Der
Einzug dieses Forschungsgegenstan-
des insgesamt war, so Hess, zweifellos

ein großer Fortschritt für die Krimi-
nologie, auch und gerade wegen der
Widersprüche, die zwischen ihm
und dem Etikettierungsansatz aufge-
treten sind. Schließlich erwachse
„aus Widersprüchen Fortschritt“, er-
innerte der Kriminologe. Zu den in-
spirierendsten Momenten der Ta-
gung zählte der Vortrag von Vincenzo
Ruggiero (London) der unter dem Ti-
tel „Crimes of the Powerful: A Case
for Anti-Criminology“ zu einer stär-
keren Nutzung bekannter Theoriean-
sätze der Kriminologie für die Erklä-
rung von Elitenkriminalität auffor-
derte. Zugleich biete, so Ruggiero, die
Analyse der „Crimes of the Powerful“
die Chance zu einer reflexiven Neu-
belebung der kritischen Kriminolo-
gie schlechthin. 

Setzt man die zahlreichen Mo-
saiksteine, die durch die verschiede-
nen Beiträge während der Tagung
ausgelegt wurden, zusammen, so
lässt sich zusammenfassen: Der wohl
größte Erfolg der Bielefelder Tagung
war die produktive Dekonstruktion
ihres Titels als kriminologische Kate-
gorie. Die Vielfalt der diskutierten
Phänomene und der jeweiligen me-
thodischen Schwierigkeiten deuten
darauf hin, dass die „Kriminalität der
Mächtigen“ allenfalls als ein vager
Oberbegriff für Rechtsverletzungen
unter Ausnutzung struktureller,
überindividueller Machtpositionen
und ihrer Verfolgung dienen kann.
Differenziertere Begriffe wie etwa
Herbert Jägers Makrokriminalität (Jä-
ger 1989) sowie die Kategorien der
Regierungs- und der Wirtschaftsde-
linquenz bieten mehr Potential für
eine kriminologische Befassung mit
Rechtsverletzungen dieser Art, auch
wenn die Verteidigung, Behauptung
oder Expansion von Macht naturge-
mäß ein gemeinsames Element die-
ser Verhaltensweisen darstellt. Über-
raschend wenig thematisiert wurden
während der Tagung allerdings die
forschungsökonomischen und wis-
senschaftstheoretischen Probleme,
die hinter der Enthaltsamkeit der
meisten Kriminologen gegenüber
der Kriminalität von Eliten als
Untersuchungsgegenstand stehen
könnten. Vor allem das Interesse
von Forschergruppen an dem öffent-
lichkeitswirksamen „Verkauf“ ihrer
Ergebnisse und der Anwerbung von
Forschungsmitteln dürfte hier eine
Rolle spielen. Doch die Rolle der Kri-
minologie selbst, die sich offenbar
noch immer wesentlich lieber den

Schulschwänzern, ausländischen Ju-
gendlichen und gefährlichen Sexual-
straftätern als den mächtigen und
sozial integrierten Straftätern wid-
met, kam leider kaum zur Sprache. 

Die Schwierigkeit bei der Ord-
nung der unterschiedlichen Erschei-
nungsformen von Machtkrimina-
lität besteht vor allem darin, dass die
heute enorme Diffusion und Ausdif-
ferenzierung von „Macht“ zunächst
präziser analysiert werden muss, be-
vor die Kriminalisierung und Norm-
abweichung von „Mächtigen“ ver-
standen werden kann. Konkret: In
einer globalisierten, von kapitalstar-
ken Hedge-Fonds gesteuerten Wirt-
schaft wäre es zu einfach, Strafankla-
gen gegen Bankchefs und Konzern-
vorstände als ein – von vielen aus
Gerechtigkeitserwägungen heraus
herbeigesehntes – Novum in der Ge-
schichte der Kriminaljustiz zu feiern.
In einer geopolitischen Situation,
die einerseits nur noch eine einzige
Supermacht, andererseits rasant auf-
strebende Staaten und eine zuneh-
mende Anzahl von „failed states“
aufweist, ist es nicht so eindeutig, ob
die völkerstrafrechtliche Verfolgung
einiger Ex-Diktatoren und Kriegsver-
brecher tatsächlich ein Meilenstein
auf dem Weg zur Geltung von Welt-
bürgerrechten (vgl. Habermas, Zwi-
schen Naturalismus und Religion.
Philosophische Aufsätze. Frankfurt
a.M., 2005, S. 324 ff) und Menschen-
rechten ist, oder ob es sich nur um
ein neues Instrument einer west-
lichen Hegemonialpolitik handelt.
Kurzum: Die neuartigen Strafverfah-
ren gegen Mächtige in Wirtschaft
und Politik sowie die Institutionali-
sierung einer internationalen Straf-
gerichtsbarkeit machen es zu einer
dringenden Aufgabe für die Krimi-
nologie, die mit dem alten Schlag-
wort „Kriminalität der Mächtigen“
umschriebenen Phänomene wesent-
lich stärker und zugleich differen-
zierter als Forschungsgegenstände
aufzunehmen, als es bisher gesche-
hen ist. Ob die Bielefelder Tagung
dafür als eine Initialzündung diente,
werden erst die kommenden Jahre
zeigen. 

Michael Jasch ist wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Fachbereich Rechtswis-
senschaft der Johann W. Goethe-Uni-
versität Frankfurt a.M. und Geschäfts-
führer der Gesellschaft für interdiszipli-
näre wissenschaftliche Kriminologie
(GiwK).
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